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Gestion du territoire

Informationen aus dem BLW:
Ländliche Entwicklung

R Weber, S Reusser, W Riedo

Strukturverbesserungen
Mit den Massnahmen im Bereich der

Strukturverbesserungen werden die
Lebens- und Wirtschaftsverhaltnisse im
landlichen Raum verbessert, insbesondere

im Berggebiet und in den Randregionen.

Im Interesse der Öffentlichkeit werden

zudem ökologische, tierschutzerische
und raumplanerische Ziele umgesetzt,
wie der naturnahe Ruckbau von Kleinge-

wassern, die Vernetzung von Biotopen
oder der Bau von besonders tierfreundli-
chen Stallhaltungssystemen.
Investitionshilfen fur Strukturverbesserungen

werden als Hilfe zur Selbsthilfe fur
einzelbetriebliche und fur gemeinschaftliche

Massnahmen gewahrt. Es stehen

zwei Instrumente zur Verfugung:
• Beitrage mit Beteiligung der Kantone,

vorwiegend fur gemeinschaftliche
Massnahmen;

• Investitionskredite in Form von
ruckzahlbaren, zinslosen Darlehen, vorwiegend

fur einzelbetriebliche Massnahmen.

Mit Investitionshilfen werden die

landwirtschaftlichen Infrastrukturen gefordert.

Sie ermöglichen die Anpassung der

Betriebe an die sich laufend ändernden

Rahmenbedingungen. Durch die

Senkung der Produktionskosten und die

Forderung der Ökologie wird die

Wettbewerbsfähigkeit einer nachhaltig
produzierenden Landwirtschaft verbessert.

Auch in anderen Landern, insbesondere

in der EU (GAP 2. Säule), sind
landwirtschaftliche Investitionshilfen wichtige
Massnahmen zur Forderung des ländlichen

Raums. Allerdings werden in der EU

die Beihilfen ausschliesslich als Beitrage
ausgerichtet.
Im Jahr 2013 wurden fur Bodenverbesserungen

und landwirtschaftliche
Hochbauten Beitrageim Umfang von 87,8 Mio.
Fr. ausbezahlt. Ausserdem genehmigte

das BLW neue Projekte mit Bundesbeitra-

gen von insgesamt 83,4 Mio. Fr. Damit
wurde ein Investitionsvolumen von 457,1
Mio. Fr. ausgelost. Die Summe der Bun-

desbeitrage an die genehmigten Projekte
ist nicht identisch mit der Budgetrubrik
«Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen»,

da die Zusicherung eines

Beitrages und dessen Auszahlung nur
ausnahmsweise im gleichen Jahr erfolgen
und vielfach von einem genehmigten
Projekt nur eine Tranche zugesichert wird.
Aus dem Fonds de roulement wurden
Investitionskredite im Umfang von 335,6
Millionen Franken fur Wohn- und Oko-

nomiegebaude, Baukredite und fur die

Starthilfe eingesetzt. Die Betriebshilfedarlehen

fur unverschuldet in Bedrängnis

geratene Betriebe und fur Umschuldungen

betrugen 12,9 Millionen Franken.

Anpassungen
Strukturverbesserungen
mit der Agrarpolitik
2014-2017
In einem dynamischeren Umfeld haben

Fragen zur Wirtschaftlichkeit der Betriebe

eine grosse Bedeutung. Die Finanzier-

und Tragbarkeit muss darum in Zukunft
noch sorgfaltiger abgeklärt und mit Pla-

nungsinstrumenten über mehrere Jahre

dargestellt werden. Das geeignete Pla-

nungsinstrument ist abhangig von der

Hohe der Investition und der Gesamtverschuldung

nach der Investition. (Art. 8

Strukturverbesserungsverordnung SW)

Finanzielle Mittel für Beiträge
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Massnahmen:
1: Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen
2: Wegebauten
3: Massnahmen Boden- Wasserhaushalt
4: Wasserversorgungen
5: Wiederherstellungen und Sicherungen
6: Penodische Wiederherstellung (PWI)
7: Andere Tiefbaumassnahmen
8: Projekte zur regionalen Entwicklung (PRE)
9: Okonomiegebaude fur Raufutter verzehrende Tiere

10: Alpgebaude
11: Andere Hochbaumassnahmen

Genehmigte Beiträge des Bundes 2013.
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Landmanagement

Finanzielle Mittel für Investitionskredite

Quelle: BLW

Massnahmen:
1: Starthilfe
2: Kauf Betrieb durch Pachter
3: Wohngebaude
4: Okonomiegebaude
5: Diversifizierung
6: Gemeinschaftliche Massnahmen 1

7: andere Hochbaumassnahmen 2

8: Bodenverbesserungen, ohne Baukredite
1 Gemeinschaftlicher Kauf von Maschinen und Fahrzeugen,

Starthilfe fur bäuerliche Selbsthilfeorganisationen, Gem. Einrichtungen
und Bauten fur die Verarbeitung / Lagerung landw. Produkte,
Gem. Anlagen fur die Produktion erneuerbarer Energie aus Biomasse

2 Produzierender Gartenbau, Gewerbliche Kleinbetriebe

Investitionskredite 2013 nach Massnahmenkategorien, ohne Baukredite.

Die unterstutzten Massnahmen sollen

die Wettbewerbsfähigkeit der
landwirtschaftlichen Betriebe starken, Anreize zur

Kostensenkung bieten und Fehlinvestitionen

verhindern. Darum werden neu
gemeinschaftliche Initiativen von Produzenten

gefordert. Mit einem finanziellen
Beitrag soll der Anreiz zur Zusammenarbeit
erhöht und die professionelle Vorberei¬

tung und Umsetzung gefordert werden.
Der Beitrag ermöglicht die Verwirklichung
neuer und innovativer Ideen, vermindert
die Startrisiken und tragt zur Kostensenkung

bei. {Art. 19e SVV)

Anstelle des unbestimmten Begriffs
«ortsüblicher Bewirtschaftungsbereich» wird

eine einfach vollziehbare Grenze von 15

km Fahrdistanz vom Betriebszentrum bis

an den Parzellenrand festgelegt. (Art. 10

SVV)

Um leistungsfähige Betriebe nicht zu

benachteiligen, wird die Begrenzung des

Einkommens aufgehoben. (Art. 7 SVV)

In Einklang mit dem Parlamentsbeschluss

zu Artikel 107a des Bundesgesetzes über

die Landwirtschaft (LwG) wird die

Beschrankung der Unterstützung fur
gewerbliche Kleinbetriebe auf das Berggebiet

gestrichen. Um innovative Unternehmen

nicht einzuschränken, werden die

Voraussetzungen bezüglich maximaler

Grosse der gewerblichen Kleinbetriebe

angepasst. {Art. 10a SW)
Damit die Wettbewerbsneutralitat
gewahrt bleibt, muss in jedem Fall eine
Publikation im kantonalen Amtsblatt erfolgen.

Bestehende Gewerbebetriebe erhalten

so Gelegenheit zur Einsprache. Bei

Projekten, welche voraussichtlich erhebliche

Auswirkungen auf den Wettbewerb
haben, können die direkt betroffenen
Gewerbebetriebe und deren gewerbliche

Organisationen in einer frühen Planungsphase

miteinbezogen werden. (Art. 13

SVV)

Neu wird die Erneuerung von Dauerkulturen

mit Investitionskrediten unterstutzt.
Diese Massnahme verbessert die

Wettbewerbsfähigkeiten von Betrieben mit
Dauerkulturen im internationalen Kontext.

{Art. 44 SW)
Die gesetzeskonforme Definition der

Landwirtschaft beinhaltet auch die Lagerung

und den Verkauf der produzierten
Erzeugnisse. Deshalb können neu fur den

Verkauf selbstproduzierter Erzeugnisse
auf dem Produktionsbetrieb in bestehenden

Anlagen Standardarbeitskraft-Fakto-

ren (SAK) berechnet werden. (Art. 2a

Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht

VBB)

Rene Weber, Fachbereich Meliorationen,
Samuel Reusser,

Fachbereich Betriebsentwicklung

Willy Riedo,

Fachbereich Betriebsentwicklung
Bundesamt fur Landwirtschaft
MattenhofStrasse 5

CH-3003 Bern

rene.weber@blw.admin.ch

Finanzielle Mittel für Betriebshilfe Quelle: BLW

Betriebshilfedarlehen 2013 Anzahl Mio. Fr.

Umfinanzierung bestehender Schulden 52 8,8

Uberbruckung einer ausserordentlichen
finanziellen Belastung 38 3,9

Darlehen bei Betriebsaufgabe 3 0,2

Total 93 12,9
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